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§ 1 Aufgaben und Ziele

(1) Der Drogenbeirat ist als Arbeitsgemeinschaft auf dem Gebiet von Suchtprävention, Therapie, Scha-
densminimierung und Repression beratend tätig. Entsprechend der vier Säulen der Sucht- und Drogen-
politik arbeitet er interdisziplinär und professionsübergreifend und ist eine wichtige Schnittstelle zwi-
schen der Kommune, anderen Behörden und Leistungsanbietern. 

(2) Dem Drogenbeirat werden die fachliche Koordination der Aktivitäten auf dem Gebiet der Abhängig-
keitserkrankungen, die Auswertung der kommunalen Entwicklungen auf den Drogensektor, die Verant-
wortung für den Informations- und Erfahrungsaustausch, konzeptionelle Arbeit und die Erarbeitung von 
Maßnahmekonzepten übertragen. 

(3) Der Drogenbeirat erarbeitet als Ergebnis der gemeinsamen Meinungsbildung für die Kommune Vor-
schläge und Empfehlungen in Bezug auf die regionale Suchtplanung und berät in Fragen der Versor-
gung. Er ist kein beschließendes Gremium, dessen Beschlüsse für die Verwaltung bindend sind. Be-
schlüsse des Drogenbeirates haben für die Verwaltung empfehlenden Charakter.

§ 2 Bildung und Auflösung

(1) Die Bildung des Drogenbeirates erfolgt auf der Grundlage des Grundlage § 7 des Sächsischen Ge-
setzes über die Hilfen und die Unterbringung bei psychischen Krankheiten (SächsPsychKG) i. V. m. 
dem Ratsbeschluss RB-1657/99 vom 14.07.1999 zur Bildung eines Drogenbeirats und dem Ratsbe-
schluss Nr. RBV-1128/12 vom 29.02.2012.

(2) Die Auflösung des Drogenbeirates bedarf eines Stadtratsbeschlusses.

(3) Der Drogenbeirat wird für die Dauer einer Wahlperiode des Stadtrates der Stadt Leipzig berufen und 
arbeitet bis zur Berufung eines neuen Drogenbeirates weiter.

§ 3 Mitglieder

 (1) Im Unterschied zu anderen Beiräten, die durch § 17 der Hauptsatzung1 gebildet werden können, 
werden im § 7 SächsPsychKG die Mitgliedschaften konkret geregelt und durch die in § 2 Absatz 1 ge-
nannten Ratsbeschlüsse ergänzt.

(2) Mitglieder des Drogenbeirates auf der Grundlage des § 7 SächsPsychKG:

 ein in Leipzig substituierender Arzt und zugleich Mitglied der Substitutionskommission der Kas-
senärztlichen Vereinigung Sachsen

 Psychotherapeut/-in aus dem Bereich der illegalen Drogen

 Soteria Klinik Leipzig und Park-Krankenhaus Leipzig Südost GmbH Klinik für Psychiatrie, Psy-
chosomatik und Psychotherapie, Psychiatrische Regelbehandlung erwachsener Abhängigkeits-
kranker

1 in der Fassung der letzten Änderung vom 01.03.2012, Beschluss Nr. RBV-1147/12 veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 

6 vom 17.03.2012
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 Park-Krankenhaus Leipzig Südost GmbH, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychoso-
matik und Psychotherapie, TEEN SPIRIT ISLAND Station für drogenabhängige Kinder und Ju-
gendliche

 Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Altscherbitz

 Klinik für Forensische Psychiatrie im Klinikum „St. Georg“ Leipzig

 Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland

 AOK plus

 Caritasverband Leipzig e. V.

 SZL Suchtzentrum gGmbH

 Aidshilfe Leipzig e. V.

 Diakonisches Werk Innere Mission Leipzig e. V.

 Städt. Klinikum »St. Georg« Leipzig, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Zentrum für Drogenhilfe 

 Zentrum für Integration e. V.

 Elterninitiative am Verein Frauen, Familie und Jugend

 Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule: Bürgermeister und Beigeordneter

 Gesundheitsamt: Suchtbeauftragte

 Amt für Jugend, Familie und Bildung 

 Sozialamt

(3) Mitglieder des Drogenbeirates auf der Grundlage des Ratsbeschluss Nr. RBV-1128/12 vom 
29.02.2012 sind zudem je ein Vertreter bzw. eine Vertreterin:

 Jeder Fraktion des Stadtrates mit je einem Sitz pro Fraktion

 Polizeidirektion Leipzig

 Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig

 Hochschule für Technik, Wissenschaft und Kultur Leipzig

 Jobcenter Leipzig

 Sächsische Bildungsagentur Regionalstelle Leipzig

 Staatsanwaltschaft Leipzig

 Ordnungsamt Leipzig

(4) Die Mitglieder werden durch den Beigeordneten für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule beru-
fen. Für den Abwesenheitsfall werden Vertreter/-innen benannt.

(5) Alle Mitglieder gemäß § 3 (2) haben ein Stimmrecht. Die Mitglieder gemäß § 3(3) haben das einmali-
ge Wunsch- und Wahlrecht bezüglich der Wahrnahme eines Stimmrechtes. Ämter der Stadt Leipzig 
sind mit jeweils einer Stimme vertreten. Dies gilt analog für alle anderen Institutionen, Behörden und 
Einrichtungen.

(6) Zu einzelnen Beratungsgegenständen können weitere fachkundige Personen hinzugezogen werden, 
wenn dies der Beirat beschließt.
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§ 4 Vorsitzender

Der Vorsitzende des Drogenbeirates ist der Beigeordnete für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule. 
Die Suchtbeauftragte der Stadt Leipzig ist seine ständige Vertretung.

§ 5 Geschäftsgang

(1) Der Drogenbeirat legt für jedes Kalenderjahr vor dessen Beginn mindestens fünf Sitzungstermine 
fest. Zusätzliche Beratungen kann der Vorsitzende einberufen, wenn dies erforderlich ist. Er muss eine 
zusätzliche Sitzung einberufen, wenn es fünf Mitglieder des Beirates verlangen.

(2) Der Vorsitzende lädt mit einer Frist von zwei Wochen zu den Beratungen des Drogenbeirates ein. 
Mit der Einladung ist die vorläufige Tagesordnung mitzuteilen und evtl. erforderliche Unterlagen beizufü-
gen. 

(3) Für die regulären Beratungen kann jedes Mitglied bis drei Wochen vor der Sitzung Anträge stellen. 
Bei zusätzlichen Beratungen beträgt die Antragsfrist 10 Tage. Anträge die rechtzeitig eingereicht wur-
den, können nicht von der Tagesordnung abgesetzt werden. Mit mehrheitlicher Zustimmung kann die 
Tagesordnung in der Sitzung erweitert werden.

(4) Der Drogenbeirat entscheidet jeweils zu Beginn der Sitzung über die endgültige Tagesordnung. 

(5) Der Vorsitzende leitet die Sitzung, erteilt das Wort und stellt die Abstimmungsfragen. Auf Vorschlag 
des Vorsitzenden kann der Beirat zu einzelnen Beratungsgegenständen eine andere Person mit der Sit-
zungsleitung beauftragen.

(6) Zu jedem Tagesordnungspunkt hat zunächst der/die Antragsteller/-in bzw. Einreicher/-in das Wort. 
Danach wird das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen erteilt.

(7) Wortmeldungen zur Tagesordnung sind unverzüglich zu berücksichtigen. Innerhalb eines Beitrages 
zur Tagesordnung darf lediglich ein Antrag zum Beratungsgang gestellt und begründet werden. 

(8) Über Anträge zu den Punkten der Tagesordnung ist unverzüglich abzustimmen. Vor der Abstim-
mung ist eine Gegenrede zuzulassen.

(9) Über jede Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen, welches den wesentlichen Beratungsgang und die 
gefassten Beschlüsse enthält. Zuständig für die Erstellung der Niederschrift ist der Vorsitzende, der eine 
Protokollantin oder einen Protokollanten nach eigener Wahl beauftragen darf. Die Niederschrift ist vom 
Sitzungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen und den Mitgliedern unverzüglich zuzuleiten. 
Einwendungen gegen die Niederschrift sind bis zum Beginn der nächsten Beiratssitzung schriftlich zu 
erheben. Über sie entscheidet der Beirat durch Beschluss.

§ 6 Abstimmungen der Empfehlungen und Vorschläge

(1) Der Drogenbeirat kann über seine Vorschläge und Empfehlungen nur beschließen, wenn mindes-
tens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Eine Übertragung des Stimmrechts ist 
unzulässig. 

(2)Zu den eingereichten Anträgen ist jede Art von Beschluss zulässig, einschließlich der Vertagung, Ver-
weisung an ein anderes Gremium und der Zurückverweisung an den Antragsteller zur Überarbeitung.
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(3) Können Beiratsmitglieder an der Abstimmung wegen Befangenheit nicht teilnehmen und wird da-
durch das Quorum unterschritten, ist der Tagesordnungspunkt auszusetzen und zur nächsten Sitzung 
zu wiederholen.

(4) Alle Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen.

(5) Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn mehr Ja- als Nein-Stimmen abgegeben wurden. (einfache 
Mehrheit). Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

(6) Die in § 3 Absatz 7 genannten Sitzungsteilnehmer, die nicht dem Drogenbeirat angehören, haben 
kein Stimmrecht.

§ 7 Schriftliche Abstimmung

(1) Über einen Antrag kann schriftlich abgestimmt werden.

(2) Der Vorsitzende übersendet den Antrag allen Mitgliedern mit einer Fristsetzung von mindestens 
zehn Arbeitstagen für die Stimmabgabe oder den Einspruch gegen das schriftliche Verfahren. § 6 Ab-
satz 1 und Absatz 6 gelten sinngemäß.

(3) In eiligen Fällen kann die Übermittlung per Fax erfolgen und die Frist auf drei Tage abgekürzt wer-
den.

(4) Über schriftliche Abstimmungen ist eine Niederschrift zu fertigen, die den Antrag, den Zeitpunkt sei-
ner Versendung, die Reaktionen der Mitglieder und das Ergebnis der Abstimmung enthält. Sie ist min-
destens vom Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 8 Arbeitsgruppen

(1) Der Drogenbeirat kann Arbeitsgruppen bilden, die sich bestimmten Problemfeldern der unter § 1 Ab-
satz 1 genannten Aufgaben widmen.

(2) Mitglieder sind themenbezogen ausgewählte Vertreter aus Behörden, Institutionen und Organisatio-
nen.

(3) Die Arbeitsgruppen definieren transparente Ziele und erarbeiten für das jeweilige Fachgebiet Pro-
blemdefinitionen und Handlungsempfehlungen. 

(4) Die Arbeitsgruppen berichten im Drogenbeirat über ihre Arbeitsergebnisse und die Erreichung ihrer 
Ziele.

(5) Die Leiter der Arbeitsgruppen haben die Aufgabe, die Sitzungen der Arbeitsgruppen vorzubereiten, 
zu leiten sowie die Arbeitsergebnisse zu dokumentieren.

§ 9 Inkrafttreten der Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung wird durch den Drogenbeirat beschlossen und tritt am Tage nach ihrer Be-
schlussfassung in Kraft. 

Leipzig, den 
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